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OLG Stuttgart: Ärztlicher Behandlungsfehler vor und unmittelbar nach der Geburt 
rechtfertigt ein Schmerzensgeld bei schwersten hypoxische Hirnschäden i.H.v. 500.000.-- 
€ 
 
OLG Stuttgart, Urt. v. 09.09.08 (Az.1 U 152/07) 
 
 
Die Parteien haben in der Folge weiter 
über die Höhe des Schmerzensgeldan-
spruchs gestritten, nachdem die Haftung 
dem Grunde nach unstreitig ist. 
 
Das LG hat erstinstanzlich im Wesentli-
chen dem Klagantrag entsprochen und ein 
Schmerzensgeld i.H.v. 500.000.-- € für 
gerechtfertigt angesehen, nachdem die Be-
klagte bereits einen Beitrag i.H.v. 
153.387,56 EUR bezahlt hat. 
 
Mit der eingelegten Berufung verfolgt die 
Beklagte ihre erstinstanzlichen Anträge 
weiter und sie ist der Ansicht, dass das 
zugesprochene Schmerzensgeld überhöht 
sei.  
Das bereits gezahlte Schmerzensgeld in 
Höhe von 153.387,56 EUR sei ausrei-
chend.  
 
Die Beklagte vertritt hierbei die Auffas-
sung, dass bei der Bemessung des Schmer-
zensgeldes das Landgericht nicht berück-
sichtigt habe, dass der Geschädigte nicht in 
der Lage sei, sein Schicksal zu erfassen. In 
einem solchen Fall komme die neben der 
Ausgleichsfunktion bestehende Genug-
tuungsfunktion des Schmerzensgeldes 
nicht zum Tragen. 
 
Dies hat das OLG zu Recht anders gese-
hen. 
Die körperlichen und geistigen Schäden, 
die dem Kläger hierdurch entstanden sind, 
liegen in dem Bereich, der die denkbar 
schwerste Schädigung eines Menschen 
charakterisiert. Das OLG hat daher in Ü-
bereinstimmung mit dem Landgericht ei-

nen Betrag in Höhe von 500.000 EUR für 
angemessen erachtet. 
 
Die Entscheidung des OLG überzeugt so-
wohl von der Begründung als auch vom 
Ergebnis her. 
 
L.Barth (18.09.08) 
 
 
Aus der Entscheidung des OLG Stutt-
gart1: 
 
Leitsatz des Gerichts: 
 
„Erleidet ein Kind wegen ärztlicher Be-
handlungsfehler vor und unmittelbar nach 
der Geburt schwerste hypoxische Hirn-
schäden, die in einem Bereich liegen, der 
die denkbar schwerste Schädigung eines 
Menschen charakterisiert, rechtfertigt dies 
ein Schmerzensgeld von EUR 
500.000,00.nicht rechtskräftig.“ 
 
(…) 
 
 
Aus dem Sachverhalt: 
 
A. 
 
I. 
 
Der am … 1998 im K. Krankenhaus gebo-
rene Kläger macht Schadensersatz- und 
Schmerzensgeldansprüche wegen eines 
Geburtsschadens geltend. Rechtsnachfol-

                                                 
1 Bearb. v. Ass. Jur. Lutz Barth 
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ger des Trägers der Geburtsklinik ist die 
Beklagte. 
 
Die Haftung ist dem Grunde nach un-
streitig. Die Parteien streiten alleine um 
die Höhe des Schmerzensgeldes und die 
Verjährung eines Teiles der materiellen 
Schadensersatzansprüche. 
 
 
Die Mutter des Klägers wurde am Abend 
des ... 1998 gegen 19.10 Uhr in das K. 
Krankenhaus zur Entbindung aufgenom-
men. Ab 19.16 Uhr erfolgte eine CTG-
Kontrolle. Nach einem Blasensprung um 
19.30 Uhr begab sich die Mutter um 19.35 
Uhr in eine Gebärwanne. Ab diesem Zeit-
punkt wurde nur noch eine externe Herz-
ton-Kontrolle aber keine Wehenableitung 
mehr durchgeführt. Um 20.05 Uhr wurden 
die Herztöne des Kindes mit einer Fre-
quenz von unter 60/min bradycard. Das 
Kind erholte sich auch um 20.10 Uhr noch 
nicht. Um 20.15 Uhr verließ die Mutter die 
Gebärwanne und wurde in den Kreißsaal 
gebracht, wo nach Einsetzen der Presswe-
hen eine Vakuumextraktion vorbereitet 
wurde. Erst um 20.30 Uhr erholte sich das 
Kind dann etwas. Um 20.55 Uhr lag die 
Frequenz der kindlichen Herztöne bei 
150/min. Um 21.00 Uhr wurde der Kläger 
spontan geboren. Er war zyanotisch und 
atmete und bewegte sich nicht. Die AP-
GAR-Werte lagen bei 1 – 2 – 2. Bis 21.15 
Uhr wurde er über eine Maske beatmet, 
bevor er intubiert wurde. Um 21.20 Uhr 
setzte die Spontanatmung des Klägers ein, 
um 21.30 Uhr die Spontanmotorik. Nach 
dem Eintreffen des Kinderarztes um 22.15 
Uhr wurde der Kläger extubiert und um 
22.40 Uhr in die (Name der Klinik) nach 
(Ort) verlegt. 
 
Aufgrund der Ausführungen des Sachver-
ständigen PD Dr. Dr. H.... in seinem Gut-
achten vom 15.09.1999 (Anlage K 1) ste-
hen folgende Behandlungsfehler unstrei-
tig fest: Fehlerhaft war es, bei der sich in 
der Gebärwanne befindenden Kreißenden 

die Wehentätigkeit nicht abzuleiten. Da-
durch war es nicht möglich, die für die 
Geburtsleitung wichtige Zuordnung zwi-
schen fetaler Herzfrequenz und Wehenver-
lauf zu kontrollieren. Wäre dies erfolgt, 
hätte die Bradykardie vermieden bzw. ab-
gekürzt werden können. Außerdem hätte 
die Gebärende beim Abfallen der Herzfre-
quenz sofort aus der Gebärwanne heraus-
genommen werden müssen. Eine wegen 
der anhaltenden Bradykardie zur Prüfung 
einer vorzeitigen Geburtsbeendigung er-
forderliche Fetalblutanalyse wurde nicht 
durchgeführt. Unmittelbar nach der Geburt 
wurde behandlungsfehlerhaft kein Nabel-
schnurblut entnommen, so dass der Säure-
Basen-Status nicht bestimmt und keine 
Aussage zu Schwere und Dauer des intra-
uterinen Sauerstoffmangelzustandes ge-
troffen werden konnte. Schließlich wurde 
der Kläger zu lange vergeblich mittels 
Maske beatmet und zu spät intubiert. 
 
 
Diese Behandlungsfehler führten - unstrei-
tig - zu schwersten körperlichen und geis-
tigen Schäden. Der Kläger leidet an einer 
schweren spastischen Tetraparese sowie 
einer therapieresistenten Epilepsie mit bis 
zu 15 epileptischen Anfällen täglich. Hinzu 
gekommen ist inzwischen auch eine hirn-
organische Blindheit. Ein Reflux, unter 
dem der Kläger ebenfalls litt, konnte ope-
rativ behoben werden. Der Kläger ist bei 
allen wiederkehrenden Verrichtungen des 
täglichen Lebens dauerhaft und ausschließ-
lich auf fremde Hilfe angewiesen. Nur weil 
er regelmäßig von seinen Eltern und seinen 
zwei jüngeren Geschwistern gefüttert wird, 
war eine Umstellung auf Sondenernährung 
bislang nicht erforderlich. Die motorische 
Entwicklung entspricht dem Stand eines 
drei bis vier Monate alten Kindes, die geis-
tige Entwicklung nicht einmal einem Kind 
dieses Alters. Es ist so gut wie keine 
Kommunikation mit dem Kläger möglich, 
nur zu Schmerzbekundungen ist er in der 
Lage. Er kann aber weder lachen noch 
weinen. Seine Familie vermag zu erken-
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nen, wenn er zufrieden ist oder sich freut. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich die 
Situation künftig nicht verbessern lassen. 
 
Die Beklagte hat ein Schmerzensgeld in 
Höhe von 153.387,56 EUR (300.000 DM) 
bezahlt. Der Kläger fordert dagegen ein 
Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 
500.000 EUR und macht den Differenzbe-
trag in Höhe von 346.612,44 EUR im vor-
liegenden Rechtsstreit geltend. Seine mate-
riellen Schäden macht der Kläger mit ei-
nem Feststellungsantrag geltend, den die 
Beklagte anerkannt hat, soweit die An-
sprüche bei Rechtshängigkeit noch nicht 
verjährt waren. 
 
Wegen des weiteren Vorbringens der Par-
teien im ersten Rechtszug wird auf Tatbe-
stand und Entscheidungsgründe des ange-
fochtenen Urteils (Bl. 83 ff. d. A.) Bezug 
genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). 
 
 
II. 
 
Das Landgericht hat der Klage - von 
einem Teil der geltend gemachten Zin-
sen abgesehen - in vollem Umfang statt-
gegeben. 
 
 
Es hält ein Schmerzensgeld in Höhe von 
500.000 EUR für angemessen. Der Kläger 
sei auf das Schwerste geschädigt. Seine 
Wahrnehmungs- und Kommunikationsfä-
higkeit sei auf ein Minimum einge-
schränkt. Sein Leben werde weitgehend 
auf die Aufrechterhaltung der vitalen 
Funktionen sowie die Vermeidung von 
Krankheiten und Schmerzen beschränkt 
bleiben. Eine erhebliche Reduzierung des 
Schmerzensgeldes dürfe nicht deswegen 
vorgenommen werden, weil der Kläger 
aufgrund seiner Schädigung nicht in der 
Lage sei, die Bedeutung und das Ausmaß 
seiner körperlichen und geistigen Behinde-
rung und damit sein Schicksal bewusst zu 
erfassen. 

 
Ein wirksames prozessuales (Teil-
)Anerkenntnis des Feststellungsantrages, 
das gem. § 307 ZPO den Erlass eines An-
erkenntnisurteils rechtfertige, habe die Be-
klagte nicht erklärt. Ein prozessuales An-
erkenntnis könne nicht unter einem Vorbe-
halt erklärt werden, der sich - wie die Ein-
rede der Verjährung - auf den Anspruch 
selbst beziehe. Ein Anerkenntnisurteil 
könne auch nicht bezüglich der noch nicht 
verjährten Ansprüche erlassen werden, da 
nicht bestimmbar sei, welche An-
spruchsteile von dem Anerkenntnis um-
fasst seien. Schließlich sei mangels sub-
stantiierten Vortrags der darlegungsbelas-
teten Beklagten nicht feststellbar, ob bzw. 
welche Ansprüche verjährt seien. 
 
Mangels eines wirksamen Anerkenntnisses 
scheide eine Kostenentscheidung nach § 93 
ZPO aus, zumal die Beklagte auch Anlass 
zur Erhebung der Feststellungsklage gege-
ben habe, weil sie die Schadensersatzan-
sprüche trotz einer entsprechenden Auffor-
derung vom 19.10.1999 nicht anerkannt 
habe. 
 
 
Wegen der Einzelheiten wird auf das ange-
fochtene Urteil Bezug genommen. 
 
 
III. 
 
Das Urteil wurde der Beklagten am 
04.12.2007 zugestellt (Bl. 95 d. A.). Mit 
der am 19.12.2007 eingegangenen (Bl. 97 
d. A.) und mit Schriftsatz vom 17.03.2008 
(Bl. 106 ff. d. A.), eingegangen am selben 
Tag, innerhalb der Fristverlängerung be-
gründeten Berufung verfolgt die Beklagte 
ihre erstinstanzlichen Anträge weiter. 
 
 
 
Sie ist der Ansicht, das zugesprochene 
Schmerzensgeld sei überhöht. Das bereits 
gezahlte Schmerzensgeld in Höhe von 
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153.387,56 EUR sei ausreichend. Bei der 
Bemessung des Schmerzensgeldes habe 
das Landgericht nicht berücksichtigt, dass 
der Geschädigte nicht in der Lage sei, sein 
Schicksal zu erfassen. In einem solchen 
Fall komme die neben der Ausgleichsfunk-
tion bestehende Genugtuungsfunktion des 
Schmerzensgeldes nicht zum Tragen. 
 
 
Ein prozessuales Anerkenntnis könne unter 
dem Vorbehalt erklärt werden, dass die 
anerkannten Ansprüche noch nicht verjährt 
seien. Andernfalls habe die Beklagte keine 
Möglichkeit, die Einrede der Verjährung 
geltend zu machen und sich bezüglich der 
nicht verjährten Ansprüche gleichzeitig die 
vorteilhafte Kostenfolge des § 93 ZPO zu 
erhalten. Es habe daher ein Anerkenntnis-
urteil ergehen müssen. 
 
Schließlich habe der Kläger auch die Kos-
ten des Rechtsstreits bezüglich des Fest-
stellungsantrages gem. § 93 ZPO zu tra-
gen. Die Beklagte habe keine Klageveran-
lassung gegeben. Sie sei zu keiner Zeit, 
insbesondere nicht mit Schreiben des Klä-
gervertreters vom 19.10.1999 aufgefordert 
worden, die Haftung dem Grunde nach mit 
der Wirkung eines Feststellungsurteils an-
zuerkennen. 
 
 
Die Beklagte beantragt daher, 
 
das Urteil der 3. Zivilkammer des Landge-
richts Ravensburg vom 29.11.2007 - 3 O 
179/07 - abzuändern und bei Abweisung 
der Klage im Übrigen festzustellen, dass 
die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger 
allen vergangenen und zukünftigen mate-
riellen Schaden zu ersetzen, der ihm durch 
die fehlerhafte Leitung seiner Geburt am 
… 1998 im K. Krankenhaus sowie aus der 
fehlerhaften Behandlung und Betreuung 
nach der Geburt entstanden ist und noch 
entstehen wird, soweit die Schadensersatz-
ansprüche des Klägers nicht auf Sozialver-
sicherungsträger oder sonstige Dritte über-

gegangen sind und soweit Ansprüche bei 
Rechtshängigkeit nicht verjährt waren. 
 
 
Der Kläger beantragt, 
 
die Berufung zurückzuweisen, 
 
und stützt sich zur Begründung im Wesent-
lichen auf die angefochtene Entscheidung. 
 
 
Er führt ergänzend lediglich zur Frage der 
Klageveranlassung aus, die Beklagte sei 
auch mit Schreiben vom 01.07.2003 (An-
lage K 4) aufgefordert worden, die An-
sprüche dem Grunde nach anzuerkennen. 
 
 
 
IV. 
 
Wegen des weiteren Vorbringens der Par-
teien wird auf die eingereichten Schriftsät-
ze nebst Anlagen verwiesen. 
 
Aus den Entscheidungsgründen: 
 
 
B. 
 
Die zulässige Berufung ist nicht begrün-
det. 
 
 
I. 
 
Dem Kläger steht gem. § 847 BGB a. F. 
wegen der immateriellen Schäden, die er 
in Folge der fehlerhaften Behandlung 
bei und unmittelbar nach seiner Geburt 
im K. Krankenhaus erlitten hat, ein 
Schmerzensgeld zu (Art. 229 § 8 Abs. 1 
EGBGB). Die körperlichen und geisti-
gen Schäden, die dem Kläger hierdurch 
entstanden sind, liegen in dem Bereich, 
der die denkbar schwerste Schädigung 
eines Menschen charakterisiert. Daher 
erachtet der Senat in Übereinstimmung 
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mit dem Landgericht einen Betrag in 
Höhe von 500.000 EUR für angemessen. 
 
 
1. Die Funktion des Schmerzensgeldes 
besteht darin, dem Verletzten einen Aus-
gleich für die erlittenen immateriellen 
Schäden und ferner Genugtuung für das 
ihm zugefügte Leid zu geben. Daher müs-
sen diejenigen Umstände, die dem Schaden 
sein Gepräge geben, eigenständig bewertet 
werden. Aus deren Gesamtschau bestimmt 
sich die angemessene Entschädigung. Liegt 
der Gesundheitsschaden in einer weitge-
henden Zerstörung der Grundlagen für die 
Wahrnehmungs- und Empfindungsfähig-
keit, die den Verletzten in seiner Wurzel 
trifft und für ihn deshalb existentielle Be-
deutung hat, handelt es sich um eine eigen-
ständige Fallgruppe, bei der gerade die 
Zerstörung der Persönlichkeit im Mittel-
punkt steht. Ob der Betroffene sein Schick-
sal zu empfinden im Stande ist, ist dagegen 
nicht von zentraler Bedeutung, da andern-
falls gerade der Umstand, der die besonde-
re Schwere der zu entschädigenden Beein-
trächtigung ausmacht, zum Anlass für eine 
Minderung des Schmerzensgeldes genom-
men würde. Die im Vordergrund stehende 
Schädigung bzw. Zerstörung der Persön-
lichkeit des Verletzten ist bei der Bemes-
sung des Schmerzensgeldes eigenständig 
zu bewerten. Dabei können je nach dem 
Ausmaß der jeweiligen Beeinträchtigung 
und dem Grad der dem Verletzten verblie-
benen Erlebnis- und Empfindungsfähigkeit 
Abstufungen vorgenommen werden, um 
den Besonderheiten des jeweiligen Scha-
densfalles Rechnung zu tragen.2  
 
 
2. Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist im 
vorliegenden Fall unter Berücksichtigung 
aller Umstände ein Schmerzensgeld in Hö-
he von 500.000 EUR angemessen. 
 
 

                                                 

                                                

2 BGHZ 120, 1 

Dabei hat der Senat berücksichtigt, dass 
der Kläger in Folge der grob fehlerhaf-
ten Behandlung im K. Krankenhaus 
aufs Schwerste behindert ist. Er leidet 
unstreitig an einer schweren spastischen 
Tetraparese und einer therapieresistenten 
Epilepsie mit bis zu 15 epileptischen An-
fällen täglich. Der Senat hat in der mündli-
chen Verhandlung, an der der Kläger teil-
genommen hat, einen Eindruck vom Ver-
lauf eines solchen Krampfanfalles gewon-
nen. Außerdem leidet der Kläger an einer 
schwersten geistigen Behinderung und 
einer mittlerweile hinzugekommenen hirn-
organischen Blindheit. Er ist bei allen Ver-
richtungen des täglichen Lebens dauerhaft 
und ausschließlich auf fremde Hilfe ange-
wiesen. Die motorische Entwicklung ent-
spricht dem Stand eines drei bis vier Mo-
nate alten Kindes erreicht, die geistige 
nicht einmal diesem. Grundsätzliche 
Schritte im Sinne einer Weiter- und Hö-
herentwicklung sind nicht zu erwarten. 
Sein Zustand wird sich nicht verbessern. 
Der Kläger ist in der Lage, Schmerzen zu 
empfinden. Seine Angehörigen nehmen 
wahr, wenn er sich freut und wenn er unter 
Schmerzen leidet. Lachen oder weinen 
kann er hingegen nicht. Eine Kommunika-
tion mit ihm ist nicht möglich. 
 
 
Somit zählt der Kläger nach der Über-
zeugung des Senats zu den Fällen, bei 
denen dem Geschädigten aufgrund einer 
schwersten Gesundheitsschädigung die 
Basis für die Entwicklung einer eigenen 
Persönlichkeit genommen ist. Eine we-
sentlich schwerere Schädigung ist nicht 
vorstellbar. Angesichts der herausragen-
den Bedeutung, die dem Persönlichkeits-
recht zukommt (Art. 1 und 2 GG), hält der 
Senat unter Berücksichtigung aller Um-
stände daher auch ein Schmerzensgeld an 
der obersten Grenze in einem Betrag von 
500.000 EUR für angemessen.3

 
3 vgl. auch OLG Köln VersR 2007, 219; LG Berlin 
VersR 2005, 1247 - bestätigt durch KG GesR 2005, 
499; OLG Hamm VersR 2002, 1163; VersR 2004, 
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II. 
 
Der Feststellungsantrag ist zulässig und 
begründet. 
 
(…) 
 
C. 
 
(…) 
 
Die Voraussetzungen für die Zulassung der 
Revision gem. § 543 Abs. 2 ZPO liegen 
nicht vor. 
 
(…) 

____________________ 
 
>>> Zurück zum IQB-Internetportal <<< 

 
>>> Zum Portal Zeitschrift APflR <<< 

 
>>> Gerontopsychiatrierecht <<< 
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386; mit geringeren Schmerzensgeldbeträgen: OLG 
Düsseldorf VersR 2008, 534; OLG Brandenburg 
VersR 2004, 199; OLG Bremen NJW-RR 2003, 
1255 
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